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Von: Stetter, Ute
An: Bettina Mensing
Cc: "christian.rokos@gmx.de"; "webspell-designs@web.de"
Betreff: WG: Außenstarts und -landungen mit Gleitsegeln gem § 25 LuftVG auf den Start- und Landeflächen Burg


Lichtenberg - Antrag auf Verlängerung
Datum: Mittwoch, 10. August 2022 14:01:52
Anlagen: burg_lichtenberg_erlaubnis_2017.pdf


burg_lichtenberg_aenderung_halterschaft_2018.pdf
burg_lichtenberg_antrag_verlaengerung.pdf


Sehr geehrte Frau Mensing,
 
zu dem Antrag auf Verlängerung nehmen wir wie folgt Stellung:
 
Stellungnahme unseres Geschäftsteils 221 (GT 221) Wassertechnik:


Laut dem Antrag auf Verlängerung ist der Landeplatz außerhalb des
Überschwemmungsgebietes und stimmt auch mit der befristeten Erlaubnis aus 2017
Flurkarte b) Landegelände Flst. Nrn. 2615 bis 2621 (Seite 9) überein. Die Kennzeichnung
des Landeplatzes auf dem Luftbild  (Seite 6 im PDF „burg_lichtenberg_erlaubnis_2017“)
 sollte entsprechend korrigiert werden. Da der Flugbereich aber auch bis ins
Überschwemmungsgebiet reicht, soll in die neue Erlaubnis die Auflage aufgenommen
werden, dass bei Hochwassergefahr der Flugbetrieb einzustellen ist. 


 
Stellungnahme aus Sicht des Geschäftsteils 222 Natur (untere Naturschutzbehörde):
 
Der Startplatz West laut befristeter Erlaubnis aus 2017 Flurkarte a) Startgelände (Seite 8)
stimmt nicht mit dem Luftbild  (Seite 6 im PDF „burg_lichtenberg_erlaubnis_2017“)
überein. Die Kennzeichnung des Startplatzes West sollte auf dem Luftbild entsprechend
korrigiert werden.
 
Laut Mitteilung des Herrn Ludwig, Vorstand des Vereins Aufwind Brettachtal, steht der
Startplatz SSW nach Rücksprache mit dem Eigentümer der Fläche weiterhin als Startplatz
zur Verfügung. Wegen des geplanten Biergartens und damit verbundener baulicher
Veränderungen im betroffenen Bereich bzw. in direkter Umgebung halten wir eine
Befristung für die Verlängerung der Erlaubnis für sinnvoll.    
 
Die Nutzung der Wiese oberhalb des Startplatzes SSW auf Flst. 13/1 wird kritisch
gesehen. Vor Ort war ein Trampelpfad zwischen der geteerten Zufahrtsstraße (nördlich des
SSW)  über die steile Böschung hinweg zu der oberhalb gelegenen Wiese auf Flst. 13/1
erkennbar. Der Zugang direkt über die steile Böschung hinweg zur Wiese verursacht durch
die stärkeren Trittbelastungen Schädigungen der Grasnarbe, befördert somit die Erosion
und muss zukünftig unterbleiben. Eine weitere Nutzung des Flst. 13/1 für Zwecke der
Gleitsegler ist vom Verein direkt mit uns als untere Naturschutzbehörde abzustimmen, da
sich diese Fläche ebenso wie die beiden Startflächen innerhalb des
Landschaftsschutzgebiets befinden.
 
 
Das Landratsamt Ludwigsburg stimmt einer Verlängerung der Erlaubnis mit einer
Befristung bis zum 1. Februar 2025 zu unter Beibehaltung der bisherigen Auflagen sowie
Festsetzung folgender neuer Auflagen:
 


Bei Hochwassergefahr ist der Flugbetrieb einzustellen.
Die weitere Nutzung der Wiesenfläche auf Flst. 13/1 Markung Oberstenfeld Flur
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Lichtenberg für Zwecke der Gleitsegler sowie der Zugang zu der Wiesenfläche ist
nur nach Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde zulässig.  
Vor einer Nutzung der Wiesenfläche auf Flst. 13/1 Markung Oberstenfeld Flur
Lichtenberg als möglicher Startplatz ist hierfür eine Erlaubnis beim Deutschen
Hängegleiterverband e.V. zu beantragen.  


 
 
Bitte übersenden Sie uns eine Mehrfertigung Ihrer Entscheidung, gerne digital.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Ute Stetter
Landratsamt Ludwigsburg
GT 222 Umweltrecht / Natur
Hindenburgstr. 40
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 / 144 - 42632
 
 
 


Von: Bettina Mensing <bettina.mensing@dhvmail.de> 
Gesendet: Montag, 7. Februar 2022 11:10
An: UMWELT <UMWELT@landkreis-ludwigsburg.de>
Betreff: Außenstarts und -landungen mit Gleitsegeln gem § 25 LuftVG auf den Start- und
Landeflächen Burg Lichtenberg - Antrag auf Verlängerung
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
als Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr sind wir gemäß § 31 c) Nr. 4. des
Luftverkehrsgesetzes für die Zulassung von Start- und Landeflächen für Hängegleiter und
Gleitsegel nach § 25 Abs. 1 LuftVG zuständig. Starts und Landungen von Luftfahrzeugen
außerhalb der für sie genehmigten Flugplätze bedürfen der Erlaubnis (§ 18 LuftVO).
 
Der Verein Aufwind Brettachtal e.V. hat einen Antrag auf Verlängerung der Erlaubnis Burg
Lichtenberg bei uns gestellt. Die bezeichneten Flächen wurden bereits aufgrund der Erlaubnis
des DHV vom 03.06.2014  nach § 25 Abs. 1 LuftVG beflogen. Zuletzt wurde sie am 12.04.2017
verlängert und am 02.08.2018 geändert (Übernahme der Halterschaft durch den Verein). Die
Antragsunterlagen und Karten erhalten Sie im Anhang dieser Mail. Wir beteiligen Sie am
Verfahren (gem. § 13 VwVfG) und bitten Sie, zu der beantragten Erlaubnisverlängerung aus
naturschutzfachlicher Sicht Stellung zu nehmen.
 
Für Rückfragen allgemeiner Art stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sollten Sie spezielle
Fragen zum Flugbetrieb haben, bitten wir Sie, sich direkt mit dem Antragsteller in Verbindung zu
setzen.
 
Mit herzlichen Grüßen vom Tegernsee
 
Bettina Mensing
Referat Flugbetrieb/Luftraum/Natur
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DHV e.V. – Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee
Telefon: 08022/9675-10
Telefax: 08022/9675-99
E-Mail: bettina.mensing@dhvmail.de
Website: www.dhv.de
Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/
-----------------------------------------------
Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
40.000 Mitglieder – 300 Mitgliedsvereine – 100 Flugschulen
Beauftragter des Bundesverkehrsministers
 
DHV e.V.  - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation
40.000 Members – 300 Clubs – 100 Flying Schools
Official delegate from the Ministry of Transport
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